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1 Geltungsbereich, Vertragsschluss und Gegenstand 

des Vertrages 

1.1 Die nachstehenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der expertplace group 

(„AGB“) gelten für die zwischen der jeweiligen 

Gesellschaft der expertplace group und dem 

Auftraggeber vereinbarten Leistungen einschließlich 

der im Rahmen der Auftragsdurchführung 

erbrachten Nebenleistungen und sonstige 

Nebenpflichten (nachfolgend gemeinsam 

„Leistungen“).  

Die Gesellschaften der expertplace group im 

vorstehenden Sinne bezeichnen die nachstehenden 

Gesellschaften: 

expertplace networks group AG, expertplace 

advisors GmbH, expertplace professionals GmbH und 

die expertplace IT security & compliance GmbH. 

Die vertragsschließende Gesellschaft der expertplace 

group wird nachstehend jeweils als „Auftragnehmer“ 

bezeichnet. Auftraggeber und Auftragnehmer 

werden nachstehend auch jeweils als „Partei“ oder 

„Vertragspartner“ und gemeinschaftlich als 

„Parteien“ oder „Vertragspartner“ bezeichnet. 

Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten 

Dienstleistungen des Auftragnehmers. 

Werkvertragliche Leistungen sind nicht Gegenstand 

des Vertrages.  

1.2 Entgegenstehende oder abweichende 

Bedingungen des Auftraggebers finden keine 

Anwendung und werden hiermit ausgeschlossen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Auftraggebers werden auch dann nicht 

Vertragsinhalt, wenn ihnen der Auftragnehmer nicht 

ausdrücklich widerspricht, Zahlungen des 

Auftraggebers vorbehaltlos annimmt oder die 

Leistungen vorbehaltlos erbringt.  

1.3 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung 

mit Unternehmern gelten diese AGB auch für 

künftige Verträge mit diesen Unternehmern, ohne 

dass der Auftragnehmer in jedem Einzelfall 

gesondert wieder auf sie hinweisen muss. 

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische 

Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die 

bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts mit dem 

Auftragnehmer in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 

BGB). Als Unternehmer im Sinne dieser Bedingungen 

gelten auch juristische Personen des öffentlichen 

Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 

1.4 Im Einzelfall getroffene, individuelle 

Vereinbarungen mit dem Auftraggeber 

(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 

Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, 

vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher 

Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung des 

Auftragnehmers maßgeblich.  

1.5 Der Vertrag kommt durch Unterzeichnung des 

Angebotsschreibens des Auftragnehmers durch den 

Auftraggeber oder eines gesonderten 

Vertragsdokumentes durch beide Vertragsparteien 

oder durch Erbringung der vom Auftraggeber 

angeforderten Leistungen durch den Auftragnehmer 

zustande. Sofern der Auftraggeber den 

Auftragnehmer ohne vorheriges Angebot des 

Auftragnehmers beauftragt, ist der Auftragnehmer 

nach seinem alleinigen Ermessen zur Annahme der 

Bestellung durch schriftliche Erklärung der Annahme 

oder durch Erbringung der beauftragten Leistungen 

berechtigt. 

1.6 Der Auftragnehmer schuldet eine sorgfältige 

Leistungserbringung, die dem zum Zeitpunkt der 

Leistungserbringung jeweils allgemein anerkannten 

Stand der Technik auf dem Gebiet der Beauftragung 

entspricht, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die 

Leistung ist in deutscher Sprache zu erbringen, 

soweit nichts anderes vereinbart ist.  

1.7 Der Auftragnehmer ist nicht zur 

rechtsgeschäftlichen Vertretung des Auftraggebers 

berechtigt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart ist. 

2  Ausschluss von Arbeitnehmerüberlassung und 

Scheinselbstständigkeit 

 

2.1 Die Parteien beziehen keine Dritten in den 

Schutzbereich des Vertrages ein, es sei denn, die 

Parteien haben die Einbeziehung schriftlich 

ausdrücklich und unter namentlicher Nennung des 

Dritten vereinbart. 

2.2 Die Vertragspartner werden durch 

organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass 

die im Rahmen der Leistungserbringung 

eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers 

ausschließlich dessen Direktionsrecht und 

Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine 

Eingliederung des zur Leistungserbringung 

eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die 

Organisation des Auftraggebers. 

2.3 Beide Parteien benennen je einen 

verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf 

sämtliche Belange im Zusammenhang mit dem 

Dienstvertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen 

an die zu erbringende Leistung ausschließlich dem 

vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen 

Ansprechpartner übermitteln und den übrigen vom 

Auftragnehmer eingesetzten Personen keine 

Weisungen erteilen.  

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen 

treten in kein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber, 

auch soweit sie Leistungen in dessen Räumen 

erbringen. 

2.4 Der Auftragnehmer bestimmt grundsätzlich Ort 

und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche, 

räumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, 

soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung 

ergeben oder in zwischen den Parteien 

abgestimmten Termin- oder Leistungsplänen 

enthalten oder zur Erreichung des Zwecks der 

Beauftragung erforderlich sind. Unbeschadet der 

Ziffer 12. ist der Auftragnehmer für die zur 

Erbringung der Leistungen notwendigen 

Arbeitsmittel selbst verantwortlich, soweit nicht 

anders vereinbart.  

3 Urheber- und Nutzungsrechte 

3.1 Die Urheberrechte der im Rahmen des Auftrages 

erstellten Berichte, Prüfberichte, Prüfergebnisse, 

Gutachten, Ergebnisse, Berechnungen, 

Darstellungen usw. (nachfolgend 

„Leistungsergebnisse“) liegen beim Auftragnehmer. 

Als Inhaber der Urheberrechte steht es ihm frei, 

anderen das Recht einzuräumen, die 

Leistungsergebnisse für einzelne oder alle 

Nutzungsarten zu nutzen („Nutzungsrecht“).  

3.2 Der Auftraggeber erhält an den Inhalten der im 

Rahmen des Auftrages erstellten 

Leistungsergebnisse ein einfaches, unbefristetes, 

nicht übertragbares, nicht unterlizensierbares 

Nutzungsrecht, soweit nicht im Einzelfall eine 

abweichende Regelung vertraglich vereinbart wurde. 

Das Nutzungsrecht ist inhaltlich auf den 

vertraglichen Zweck beschränkt.  

3.3 Die in Ziffer 3.2. dieser AGB geregelte 

Übertragung von Nutzungsrechten an den erstellten 

Leistungsergebnissen steht unter dem Vorbehalt 

einer vollständigen Zahlung der zugunsten des 

Auftragnehmers jeweils vereinbarten Vergütung. 

4 Berichtspflichten 

 Auf Verlangen erstattet der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber während der Vertragsdauer Bericht 

über den Stand der Leistungen. 

5 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

5.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 

unverzüglich mitteilen, wenn eine Vorgabe oder 

Forderung des Auftraggebers oder eine sich aus den 

vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers 

ergebende Handlung in wesentlichem Umfang 

fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht 

wie vereinbart ausführbar ist bzw. eine für den 

Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht.  

Er haftet für die Nichterfüllung dieser Pflichten aber 

dann nicht, wenn er diese Umstände anlässlich der 

Erbringung seiner Leistungen nicht hätte erkennen 

müssen. 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, 

Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die 

nicht für die Erbringung der Leistungen erforderlich 

sind. Im Übrigen bleiben die Pflichten des 

Auftragnehmers aus § 241 Abs. 2 BGB unberührt. 

5.2 Sobald dem Auftragnehmer erkennbar ist, dass er 

die vereinbarten Termine oder Ausführungsfristen 

nicht einhalten kann, wird er dies dem Auftraggeber 

unverzüglich mitteilen. 

6 Personal des Auftragnehmers, 

Unterauftragnehmer  

6.1 Die zur Erbringung der Leistungen eingesetzten 

Personen müssen vereinbarungsgemäß, unabhängig 

davon jedoch mindestens dem Vertragszweck und 

der Aufgabenstellung entsprechend, qualifiziert sein. 

Unabhängig davon wird der Auftragnehmer 

gewährleisten, dass die für die Leistungserbringung 

vorgesehenen Mitarbeiter über die erforderliche 

Qualifikation verfügen. Die Kommunikation mit dem 

Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit 

nichts anderes vereinbart ist. 

6.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung 

Unterauftragnehmer nur einsetzen oder eingesetzte 

Unterauftragnehmer nur auswechseln, wenn der 

Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die 

Zustimmung kann nicht aus sachwidrigen Gründen 

verweigert werden. Für die im Angebot des 

Auftragnehmers oder im Vertrag benannten 

Unterauftragnehmer gilt die Zustimmung des 

Auftraggebers als erteilt. 

6.3 Der Auftragnehmer darf zur Vertragserfüllung 

eingesetzte Personen 

- in vereinbarten Schlüsselpositionen nur mit 

Einwilligung des Auftraggebers auswechseln; der 

Auftraggeber wird seine Einwilligung unverzüglich 

erklären, wenn der Auftragnehmer eine qualifizierte 

Ersatzperson anbietet.  

-  die nicht auf Schlüsselpositionen eingesetzt sind, 

auch ohne Einwilligung des Auftraggebers, jedoch 

nur unter angemessener Berücksichtigung der 

Interessen des Auftraggebers, durch eine 

qualifizierte Ersatzperson auswechseln. 

Die Ersatzperson gilt jedenfalls dann als qualifiziert, 

wenn sie mindestens über die vertraglich 

vorausgesetzte Eignung verfügt. Die durch den 

Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson 

entstehenden Kosten gehen zu Lasten des 
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Auftragnehmers, sofern der Auftragnehmer den 

Austausch aus Eigeninitiative heraus veranlasst hat.  

6.4 Der Auftraggeber kann mit Begründung den 

Austausch einer vom Auftragnehmer zur 

Vertragserfüllung eingesetzten Person verlangen, 

wenn diese mehr als unerheblich gegen vertragliche 

Pflichten verstoßen hat. In diesen Fällen gilt die 

vorstehende Ziffer 6.3 entsprechend. Verlangt der 

Auftraggeber den Austausch einer vom 

Auftragnehmer zur Vertragserfüllung eingesetzten 

Person, ohne dass ein solcher Pflichtverstoß vorliegt, 

so entscheidet der Auftragnehmer über einen 

solchen Austausch nach freiem Ermessen und gehen 

die durch den Austausch und die Einarbeitung der 

Ersatzperson entstehenden Kosten zu Lasten des 

Auftraggebers.  

7 Vergütung  

7.1 Ist eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt 

Folgendes: 

7.1.1 Es wird der Zeitaufwand vergütet. Reisezeiten, 

Reisekosten, Materialkosten und/oder Nebenkosten 

werden entsprechend der vertraglichen 

Vereinbarung vergütet. Die Zahlung einer Vergütung 

nach Aufwand setzt voraus, dass der Auftragnehmer 

Nachweise über die Leistungen und die weiteren 

geltend gemachten Kosten vorlegt. 

7.1.2 Ein vereinbarter Tagessatz kann nur dann in 

Rechnung gestellt werden, wenn acht Zeitstunden 

geleistet wurden. Werden weniger als acht 

Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig in 

Rechnung zu stellen. Werden mehr als acht 

Zeitstunden geleistet, werden die zusätzlichen 

Stunden mit je einem Achtel des Tagessatzes 

vergütet. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden 

angefangene Stunden anteilig vergütet.. Soweit der 

Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder 

etwas anderes vereinbart wurde, sind Leistungen nur 

in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag 

noch ein anderer erhöhter Vergütungssatz 

vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine 

solche Zustimmung oder Vereinbarung tätig, kann er 

weder einen Zuschlag noch einen erhöhten 

Vergütungssatz verlangen. 

7.2  Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 10 Tagen 

nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu zahlen, 

soweit nichts anderes vereinbart ist. 

7.3 Alle Preise verstehen sich, soweit 

Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der zum 

Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden 

gesetzlichen Umsatzsteuer. 

7.4 Ist der Auftraggeber mit der Begleichung der 

Rechnung in Verzug, ist der Auftragnehmer nach 

Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, 

vom Vertrag mit dem Auftraggeber zurückzutreten 

und a) Arbeitsergebnisse zurückzufordern bzw. für 

ungültig zu erklären b) für den Fall, dass es sich bei 

dem Vertrag um ein Dauerschuldverhältnis oder 

einen Vertrag mit einer vereinbarten Laufzeit 

handelt, dieses fristlos zu kündigen.  

7.5 Soweit dem Auftragnehmer nach Vertragsschluss 

Umstände bekannt werden, aus denen sich eine 

Zahlungsunfähigkeit oder sonstige wesentliche 

Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 

Auftraggebers ergibt oder diese einzutreten droht 

und dadurch die Erfüllung der vertraglichen 

Verbindlichkeiten gefährdet ist, ist der 

Auftragnehmer berechtigt, die entsprechenden 

Leistungen unter dem Vertrag zu verweigern. Das 

Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der 

Auftraggeber die vertraglichen Verbindlichkeiten 

bewirkt oder Sicherheit in Höhe des gefährdeten 

Zahlungsanspruches leistet. Leistet der Auftraggeber 

innerhalb einer angemessenen Frist weder die 

geschuldeten Leistungen noch angemessene 

Sicherheit, so ist der Auftragnehmer unter 

Aufrechterhaltung von Ersatzansprüchen zur 

Kündigung berechtigt.  

8 Termine und Zeitpläne 

Termine und Zeitpläne sind nur verbindlich, soweit 

diese vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt,  oder 

im Vertrag festgelegt wurden. Bei Verzögerungen, die 

der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, 

verschieben sich die von der Verzögerung 

betroffenen Ausführungsfristen ohne Weiteres um 

einen angemessenen Zeitraum; die gesetzlichen 

Ansprüche der Parteien bleiben hiervon unberührt. 

9 Schlechtleistung 

Wird eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht, ist 

der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer zu 

verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten für den 

Auftraggeber innerhalb angemessener Frist 

vertragsgemäß zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn 

der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. Die sonstigen Ansprüche des 

Auftraggebers, insbesondere auf Schadens- oder 

Aufwendungsersatz und sein Recht zur Kündigung 

aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 15.2, bleiben 

hiervon unberührt. 

10 Schutzrechte Dritter  

10.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber 

Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch die Leistungen des Auftragnehmers geltend 

und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt 

oder untersagt, haftet der Auftragnehmer 

unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß 

Ziffer 9 wie folgt: 

- Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf 

seine Kosten entweder die Leistungen so ändern 

oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht 

verletzen, aber im Wesentlichen doch den 

vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in 

für den Auftraggeber zumutbarer Weise 

entsprechen, oder den Auftraggeber von 

Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber 

freistellen. 

- Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer 

unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen 

Bedingungen möglich, hat er das Recht, die 

betroffenen Leistungen gegen Erstattung der 

entrichteten Vergütung zurückzunehmen. Der 

Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine 

angemessene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, 

dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder 

sonstigen Bedingungen möglich. 

10.2 Die Parteien werden sich wechselseitig 

unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche 

Dritter verständigen. Der Auftraggeber wird die 

behauptete Schutzrechtsverletzung nicht 

anerkennen und jegliche Auseinandersetzung 

einschließlich etwaiger außergerichtlicher 

Regelungen entweder dem Auftragnehmer 

überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem 

Auftragnehmer führen. Der Auftragnehmer erstattet 

dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten 

und sonstige Schäden, soweit dem Auftraggeber aus 

Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen 

und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben 

bzw. bleiben müssen.  

10.3 Soweit der Auftraggeber die 

Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind 

Ansprüche gegen den Auftragnehmer 

ausgeschlossen. 

11 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche 

Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle 

gesetzlichen und vertraglichen Schadens- und 

Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers 

folgende Regelungen: 

11.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird 

die Haftung für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 

auf den Auftragswert beschränkt. Beträgt der 

Auftragswert weniger als 50.000,- €, wird die Haftung 

auf 50.000,- € beschränkt. Im Falle von Sachschäden 

ist die Haftung auf eine Million Euro beschränkt, 

wenn der Auftragswert geringer als eine Million Euro 

ist. 

11.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer 

nur für denjenigen Aufwand, der bei 

ordnungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung 

durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung 

der Daten erforderlich gewesen wäre.  

11.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind 

ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

11.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 

Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, bei Arglist, soweit das 

Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt, 

sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. 

letzteren nichts anderes geregelt ist. 

12 Mitwirkung des Auftraggebers  

12.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die 

erforderlichen Informationen und Unterlagen aus 

seiner Sphäre rechtzeitig, bedarfsgerecht und für den 

Auftragnehmer kostenfrei zur Verfügung stellen. Der 

Auftraggeber wird den Mitarbeitern des 

Auftragnehmers rechtzeitig, bedarfsgerecht und für 

den Auftragnehmer kostenfrei Zugang zu seinen 

Räumlichkeiten und der dort vorhandenen 

informationstechnischen Infrastruktur rechtzeitig 

gewähren und die bei ihm vorhandenen 

Dokumentationen rechtzeitig übergeben, jeweils 

soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich 

ist und die gesetzlichen und vereinbarten 

persönlichen Voraussetzungen (z.B. 

Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüber-

prüfungsgesetz - SÜG -) erfüllt sind. Kommt der 

Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz 

Aufforderung des Auftragnehmers nicht, nicht 

rechtzeitig oder unvollständig oder nicht in der 

gebotenen Qualität nach, kann der Auftragnehmer 

ein Angebot unterbreiten, diese Leistungen selbst 

anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige 

Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 

12.2 Die ordnungsgemäße Datensicherung obliegt 

dem Auftraggeber. 

13 Laufzeit und Kündigung  

13.1 Ist die Dauer des Dienstvertrages weder 

vereinbart, noch aus der Beschaffenheit oder dem 

Zweck der Leistungen zu entnehmen, kann dieser 

von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum 

Ablauf eines Kalendermonats ganz oder teilweise 

gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende 

einer im Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. 

Im Vertrag kann eine andere Kündigungsfrist 

vereinbart werden. 

13.2 Zudem kann der Vertrag von jedem 

Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes - ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist - 

innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des 

Kündigungsgrundes ganz oder teilweise gekündigt 

werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 

Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem 

Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände 

des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen 

der Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrages 

nicht mehr zugemutet werden kann. Besteht der 

wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 

Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem 

Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach 

erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß 

§ 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung 

entbehrlich ist. Im Falle der Kündigung aus wichtigem 

Grund hat der Auftragnehmer Anspruch auf 

Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der 

Kündigung aufgrund des Vertrages erbrachten 

Leistungen.  
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14 Force Majeure (Höhere Gewalt) 

16.1 Höhere Gewalt bedeutet das Eintreten eines 

Ereignisses oder Umstandes, das/der eine Partei 

daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen 

Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen. Höhere 

Gewalt in diesem Sinne ist gegeben, wenn und 

soweit die Partei, die sich auf höhere Gewalt beruft 

nachweist: (a) dass ein solches Hindernis der 

Vertragserfüllung außerhalb ihrer zumutbaren 

Kontrolle liegt; und (b) dass es zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses vernünftigerweise nicht 

vorhersehbar war; und (c) dass die Auswirkungen des 

Hindernisses von der betroffenen Partei 

vernünftigerweise nicht hätten vermieden oder 

überwunden werden können. 

16.2 Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei 

folgenden Ereignissen, die eine Partei betreffen, 

vermutet, dass sie die Bedingungen (a) und (b) nach 

Absatz 1 dieser Klausel erfüllen: (i) Krieg (ob erklärt 

oder nicht), Feindseligkeiten, Invasion, Akt 

ausländischer Feinde, umfassende militärische 

Mobilisierung; (ii) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion 

und Revolution, militärische oder an sich gerissene 

Macht, Aufstand, Terrorakt, Sabotage oder Piraterie; 

(iii) Währungs- und Handelsbeschränkung, Embargo, 

Sanktion; (iv) rechtmäßige oder unrechtmäßige 

Amtshandlung, Befolgung von Gesetzen oder 

Regierungsanordnungen, Enteignung, 

Beschlagnahme von Werken, Requisition, 

Verstaatlichung; (v) Pest, Epidemien, Pandemien, 

Naturkatastrophen oder extremes Naturereignis; (vi) 

Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, 

längerer Ausfall von Transportmitteln, 

Telekommunikation, Informationssystemen oder 

Energie; (vii) allgemeine Arbeitsunruhen wie z.B.  

Boykott, Streik und Aussperrung, Besetzung von 

Fabriken und Gebäuden. 

16.3 Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Klausel 

beruft, ist von ihrer Pflicht zur Erfüllung ihrer 

vertraglichen Verpflichtungen und von jeder 

Schadenersatzpflicht oder von jedem anderen 

vertraglichen Rechtsbehelf bei Vertragsbruch befreit, 

und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem das Hindernis die 

Unfähigkeit zur Leistung verursacht, vorausgesetzt, 

dass dies unverzüglich mitgeteilt wird. Erfolgt die 

Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung 

von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die 

Mitteilung bei der anderen Partei eingeht. Ist die 

Wirkung des geltend gemachten Hindernisses oder 

Ereignisses vorübergehend, so gelten die 

vorstehenden Folgen nur so lange, wie das geltend 

gemachte Hindernis die Leistung der betroffenen 

Partei behindert. Hat die Dauer des geltend 

gemachten Hindernisses zur Folge, dass den 

Vertragsparteien das, was sie nach dem Vertrag 

billigerweise erwarten durften, wesentlich entzogen 

wird, so hat jede Partei das Recht, den Vertrag durch 

Mitteilung an die andere Partei innerhalb einer 

angemessenen Frist zu kündigen. Sofern nicht anders 

vereinbart, vereinbaren die Parteien ausdrücklich, 

dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt werden 

kann, wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage 

überschreitet. 

15 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss 

jederzeit Änderungen des Umfangs der Leistungen 

verlangen, es sei denn, dies ist für den 

Auftragnehmer unzumutbar. Ändert sich der Umfang 

der vereinbarten Leistungen des Auftragnehmers, 

kann der Auftragnehmer vor Aufnahme der 

geänderten Leistungen verlangen, dass der Vertrag 

entsprechend angepasst wird;  § 2 der VOL/B 

(Fassung 2003) gilt entsprechend. 

16 Haftpflichtversicherung  

16.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer auf 

Verlangen des Auftraggebers in geeigneter Form (z.B. 

mittels Vorlage einer Versicherungsbestätigung) 

nach, dass er über eine im Rahmen und Umfang 

marktübliche Betriebs-Haftpflichtversicherung oder 

eine vergleichbare Versicherung aus einem 

Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

16.2 Der Auftragnehmer wird diesen 

Versicherungsschutz bis zum Ende des  

Dienstvertrages aufrechterhalten.  

17 Datenschutz 

17.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag 

durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder 

genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des 

Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften 

genügende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

abschließen. 

17.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle 

Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder 

Erfüllung des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen 

Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die 

nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung 

auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der 

erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen 

und dem Auftraggeber auf Verlangen in geeigneter 

Form nachzuweisen bzw. zu bestätigen. 

18 Geheimhaltung 

18.1 „Vertrauliche Informationen” sind sämtliche 

Informationen, Dokumente, Bilder, Zeichnungen, 

Know-How, Daten, Muster und Projektunterlagen, 

die ab Vertragsbeginn von der einen Partei 

(„offenbarende Partei") an die andere Partei 

(„empfangende Partei") ausgehändigt, oder in 

sonstiger Weise offenbart werden. Dies schließt auch 

die Kopien dieser Informationen in Papierform und 

elektronischer Form ein. Wenn sie schriftlich oder in 

anderer physischer Form überlassen werden, 

müssen Vertrauliche Informationen durch den 

Hinweis „vertraulich“ oder eine ähnliche 

Formulierung, die auf den vertraulichen Charakter 

der Information hinweist, gekennzeichnet werden. 

Bei Vertraulichen Informationen, die mündlich 

weitergegeben werden, ist eine entsprechende 

vorherige Information zu geben.  

18.2 Vertrauliche Informationen  

a) dürfen von der empfangenden Partei nur zur 

Erfüllung des Vertragszwecks genutzt werden, soweit 

keine abweichende ausdrückliche schriftliche 

Vereinbarung mit der offenbarenden Partei besteht, 

b) dürfen nicht von der empfangenden Partei 

vervielfältigt, verteilt, veröffentlicht oder in sonstiger 

Form weitergegeben werden, mit Ausnahme von 

solchen Vertraulichen Informationen, die zur 

Erfüllung des Vertragszwecks notwendig sind oder 

von solchen Vertraulichen Informationen, die die 

empfangende Partei aufgrund richterlicher 

Anweisung oder gesetzlicher bzw. behördlicher 

Bestimmungen weitergeben muss; was 

insbesondere auch die Vertraulichen Informationen 

betrifft, die im Rahmen der Leistungserbringung an 

mit dem Auftragnehmer gemäß §§ 15 ff. 

Aktiengesetz verbundene Unternehmen oder 

Subunternehmer oder deren jeweilige Mitarbeiter 

weitergegeben werden; 

c) müssen von der empfangenden Partei in gleicher 

Weise vertraulich behandelt werden, wie diese auch 

ihre eigenen vertraulichen Informationen behandelt, 

allerdings keinesfalls weniger sorgfältig, als unter 

Beachtung der objektiv notwendigen Sorgfalt.  

18.3 Die empfangende Partei wird die von der 

offenbarenden Partei erhaltenen Vertraulichen 

Informationen nur denjenigen Personen zugänglich 

machen, die diese zur Erbringung von Leistungen im 

Rahmen dieses Vertrages benötigen. Zu diesen 

Personen zählen  

- Berater der empfangenden Partei, 

- Freelancer, welche die empfangende Partei zur 

Erfüllung des Vertrages einsetzt sowie  

- konzernverbundene Gesellschaften der 

empfangenden Partei (im Sinne der 15 ff. AktG) .  

19.4 Von der Vertraulichkeitsverpflichtung 

ausgenommen sind solche Informationen,  

a) die im Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits 

allgemein bekannt waren oder der Allgemeinheit 

ohne eine Verletzung dieser Vereinbarung bekannt 

werden, oder  

b) die der empfangenden Partei bei Abschluss des 

Vertrages nachweislich bekannt waren oder danach 

von einem Dritten berechtigter Weise 

bekanntgemacht werden, oder  

c) die sich bereits vor Übermittlung durch die 

offenbarende Partei im Besitz der empfangenden 

Partei befunden haben, oder  

d) die von der empfangenden Partei unabhängig von 

der Übermittlung durch die offenbarende Partei 

selbständig entwickelt wurden.  

18.5 Vertrauliche Informationen bleiben im 

Eigentum der jeweils offenbarenden Partei. Die 

empfangende Partei erteilt hiermit ihre Zustimmung 

dazu, jederzeit auf Aufforderung der offenbarenden 

Partei unverzüglich  

(i) sämtliche Vertraulichen Informationen, 

einschließlich sämtlicher Kopien hiervon, an die 

offenbarende Partei zurückzugeben, bzw. auf 

Aufforderung dieser  

(ii) eine Vernichtung der Vertraulichen 

Informationen, einschließlich sämtlicher Kopien 

hiervon, vorzunehmen, und der offenbarenden 

Partei gegenüber schriftlich die Tatsache dieser 

Vernichtung zu bestätigen.  

Die vorgenannte Rückgabe- bzw. Vernichtungspflicht 

gilt nicht  

a) für die ausschließlich zur Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen unter dem Vertrag für 

den Auftraggeber erstellten Berichte, Präsentationen  

und Informationen, die beim Auftraggeber 

verbleiben. Der Auftragnehmer ist bezüglich dieser 

und der Vertraulichen Informationen, die die 

Grundlage für die Anfertigung von diesen Berichten, 

Präsentationen und Informationen bilden jedoch 

berechtigt, Kopien zum Nachweis der 

ordnungsgemäßen Vertragserfüllung und zu 

allgemeinen Dokumentationszwecken zu seinen 

Akten zu nehmen;  

b) für Vertrauliche Informationen, die bei 

routinemäßigen Datensicherungen im Rahmen 

üblicher Archivierungsprozesse auf Backupservern 

oder in analogen Sicherungssystemen im 

Generationenprinzip hinterlegt werden;  

c) soweit Gesetze, Verordnungen, Anordnungen 

eines zuständigen Gerichts oder einer Verwaltungs- 

oder Aufsichtsbehörde entgegenstehen.  

18.6 Diese Vertraulichkeitsverpflichtung besteht ab 

Vertragsbeginn und gilt nach Beendigung des 

Vertrages für die Dauer von drei Jahren fort. 

19 Exportkontrolle  

19.1 Der Auftraggeber hat bei einer Weitergabe der 

vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen oder 

Teilen davon an Dritte ins In- oder Ausland die jeweils 

gültigen Vorschriften des nationalen und 

internationalen (Re-) Exportkontrollrechts 

einzuhalten.  

19.2 Die Erfüllung eines Vertrages mit dem 

Auftraggeber steht unter dem Vorbehalt, dass der 

Erfüllung keine Hindernisse aufgrund nationaler oder 

internationaler Vorschriften des 

Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos 

und/oder Sanktionen entgegenstehen.  
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20 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungs-

rechte des Auftraggebers sind ausgeschlossen, es sei 

denn, der Auftragnehmer bestreitet die zugrunde 

liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 

rechtskräftig festgestellt. 

21 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen 

vertragliche Mitteilungen und Erklärungen 

mindestens der Textform im Sinne von § 126b BGB. 

22 Teilunwirksamkeit, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

22.1 Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer 

Bestimmungen dieser AGB bleiben die übrigen 

Bestimmungen dieser AGB unberührt. 

22.2 Erfüllungsort für sämtliche Pflichten nach 

diesen AGB oder dem Vertrag einschließlich der 

Nacherfüllung ist der Sitz des Auftragnehmers. 

22.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im 

Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Köln, 

soweit es sich beim Auftraggeber um einen 

Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 

handelt. Der Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, 

den Auftraggeber an seinem allgemeinen 

Gerichtsstand oder an einem sonstigen zuständigen 

Gericht zu verklagen. Die vorstehenden Regelungen 

gelten nicht, soweit nach dem Gesetz ein 

ausschließlicher Gerichtsstand gegeben ist. Im 

Verhältnis zu Nichtkaufleuten ist Köln Gerichtsstand, 

wenn der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland 

verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthaltsort im Zeitpunkt der gerichtlichen 

Geltendmachung der Ansprüche vom 

Auftragnehmer nicht bekannt ist. 

23 Anwendbares Recht 

Für Rechts- und Geschäftsbeziehungen zwischen den 

Vertragspartnern gilt ausschließlich das materielle 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss der Normen, die in eine andere 

Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf vom 

11. April 1980 (CISG) 

 

 


